
 
 
 

Wichtige Hinweise zum „Tag der sauberen Stadt“ 
 

Wir freuen uns, dass Sie am „Tag der sauberen Stadt“ in 
Cuxhaven teilnehmen möchten. Bitte beachten Sie dazu  

folgende Hinweise … 
 
 
Sammlung der Abfälle 
Bitte achten Sie auf scharfe, spitze oder sonstige gefährliche, untypische Abfälle! 
Abfälle wie Altöl, Asbest, Batterien, undefinierbare Flüssigkeiten oder sonstige Abfälle, 
die eine Gefahr darstellen oder aufgrund der Menge nicht entsorgt werden können, 
sollten den Mitarbeitern der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung unter Angabe des 
Fundortes und der Art des Abfalls gemeldet werden. 

Telefon: 04721 / 700 70 - 600 oder - 601 
Bitte diese Abfälle unbedingt liegen lassen! Die Entsorgung erfolgt durch 
entsprechendes Fachpersonal.  
Berühren Sie bitte auch keine toten Tiere! 
 
Betreten von Wald- und Grünflächen 
Bitte beachten Sie beim Betreten von Wald- und Grünflächen die Belange des 
Naturschutzes, z. B. keine Pflanzen zu beschädigen oder Tiere in ihrer gewohnten 
Umgebung zu stören. 
 
Bereitstellen der Abfälle und Abfallsäcke 
Für die Sammlung des Unrats werden Abfallsäcke, Handschuhe und Warnwesten zur 
Verfügung gestellt. Die gefüllten Abfallsäcke stellen Sie bitte am vereinbarten 
Sammelplatz möglichst bis 13:00 Uhr zur Abholung bereit. Die Entsorgung erfolgt 
durch unsere Mitarbeiter. 
 
Sicherheit 
Bitte beachten Sie, dass Sie für Ihre eigene Sicherheit selbst verantwortlich sind. 
Nutzen Sie darum unbedingt die Warnwesten und Handschuhe, die allen 
Teilnehmenden von der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Bei Verletzungen besteht grundsätzlich Infektionsgefahr! 
 
Sonstige wichtige Hinweise 
1. Um Versicherungsschutz bei der Berufsgenossenschaft zu erhalten, müssen sich 

alle Teilnehmenden vor Beginn der Tätigkeit (z. B. am vereinbarten Treffpunkt) mit 
Namen und Anschrift in die beigefügte Liste eintragen. Die Liste verbleibt bei 
Ihnen und wird nur im Versicherungsfall benötigt. Setzen Sie sich in diesem 
Fall bitte mit uns in Verbindung. 

2. Es dürfen ausschließlich öffentliche Flächen gereinigt werden. Abfälle von 
privaten Grundstücken oder Kleingartenanlagen werden nicht übernommen! 

 


